
Jugendalter

gen zu identifizierender Objekte in 
der Regel zuerst bei diesen Objekten 
bzw. bei experimentell davon gewon
nenen Abbildern, da hier die Eigen
schaften qualitativ und quantitativ 
reichhaltiger vorhanden sind bzw. 
widergespiegelt werden als am zu 
identifizierenden Objekt. Liegen 
keine zu identifizierenden Objekte 
vor, so erfolgt im Prozeß der -> 
operativen Spurenauswertung auf 
der Grundlage der festgestellten

J
Jagderlaubnis: Erlaubnisart, die die 
Ausübung des Jagdrechts gestattet, 
d. h. die Befugnis, jagdbaren Tieren 
nachzustellen, sie zu fangen oder zu 
erlegen. Die Voraussetzungen für die 
Erteilung der J. sind gesetzlich ge
regelt. Sie kann Personen erteilt 
werden, die das 18. Lebensjahr voll
endet haben, vorbildlich bei der Ge
staltung der sozialistischen Gesell
schaftsverhältnisse mitwirken sowie 
eine Jagdprüfung abgelegt und be
standen haben. Die Erteilung obliegt 
der DVP. Inhaber einer J. sind in 
Verbindung mit einer Erlaubnis der 
DVP (unpersönlicher Jagd Waf
fenschein) zur zeitweiligen Führung 
einer Jagdwaffe berechtigt. Die stän
dige Führung einer Jagdwaffe bedarf 
einer besonderen Erlaubnis.

Jagdgewehr: für das jagdliche Schie
ßen und jagdliche Sportschießen be
stimmte und für den Verschuß von 
Jagdmunition eingerichtete —► Hand
feuerwaffe. Hauptteile eines J. sind: 
Gewehrlauf bzw. Gewehrlaufkombi
nation, Schaft und Verschlußstück, 
auch als Systemkasten oder Basküle 
bezeichnet. Entsprechend der Be
schaffenheit des Laufinnern werden
J. in -*• Flinten (Laufinneres glatt) 
und in -» Büchsen (Laufinneres ge-

Eigenschaften und Merkmale und der 
Erfahrungen des -> Sachverständi
gen bzw. —► Kriminaltechnikers die 
Bestimmung der -> Gruppenmerk
male am zu identifizierenden Objekt, 
um Hinweise über die Gruppe von 
Dingen, Erscheinungen oder Prozes
sen geben zu können, die für ihre 
Entstehung ursächlich waren. Sie 
dient damit u. a. der Beschaffung von 
Vergleichsmaterial.

zogen; Felder und Züge) unterschie
den. Aus Flintenläufen werden 
Schrot- und Flintenlaufgeschoßpatro
nen, aus Büchsenläufen Büchsenpa
tronen (Kugelpatronen) verschossen. 
In der Jagdpraxis werden J. mit un
terschiedlichen Gewehrlaufverbin
dungen verwendet, wobei Anzahl und 
Anordnung der Einzelläufe den 
Namen des J. bestimmen. So wird 
z. B. ein J. mit 2 nebeneinanderliegen
den Flintenläufen als Doppelflinte; 
mit 2 übereinanderliegenden Flinten
läufen als Bockflinte; mit 2 neben
einanderliegenden Büchsenläufen als 
Doppelbüchse; mit nebeneinanderlie
gendem Flinten- und Büchsenlauf als 
Büchsflinte; mit 2 nebeneinanderlie
genden Flintenläufen und einem 
darunter angeordneten Büchsenlauf 
als Drilling usw. bezeichnet. Neben 
den auf geführten Einzelladern gibt es 
halbautomatische Jagdwaffen, z. B. 
Selbstladeflinten (Mehrlader).

Jugendalter: Entwicklungsabschnitt 
zwischen dem Kindes- und Er
wachsenenalter, der in der DDR zwi
schen dem 14. und 18. Lebensjahr 
liegt. Der Beginn des Jugendalters 
(datiert auf den 14. Geburtstag) ist 
strafrechtlich identisch mit der al
tersmäßig unteren Grenze der straf-
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